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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1937

Norm

AllgGAG §38

AllgGAG §39

KO §13

Rechtssatz

Ein Liegenschaftspfandgläubiger, der bei der Grundbuchsanlegung die Anmeldung seines Pfandrechtes versäumt hat,

kann, wenn vor der Eintragung seines Pfandrechtes der Konkurs über das Vermögen des Liegenschaftseigentümers

eröffnet wurde, nicht als absondungsberechtigt behandelt werden.
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